
Schulverband Böhmfeld-Hitzhofen  

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
7. SITZUNG DER SCHULVERBANDSVERSAMMLUNG 

 

    
 Sitzungsdatum: Dienstag,04.04.2023 
 Beginn: 19:30 Uhr 
 Ende 20:30 Uhr 
 Ort: im Sitzungssaal des Rathauses Hitzhofen 
    

 
 

ANWESENHEITSLISTE 

Vorsitzender 

Sammüller, Roland  Schulverbandsvorsitzen-
der 

 

Ausschussmitglieder 

Dworak, Michael    
Hake, Karin, Dr.    
Nadler, Jürgen    
Spreßler, Stefan    

Schriftführer 

Popp, Stefan  Geschäftsleiter  

 
Weitere Anwesende: 

Ingold, Verena Rektorin 

Ostermeier, Marion Konrektorin 

  
  
  
 

 
Abwesende und entschuldigte Personen: 
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TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Beschlussfassung: Änderung der Geschäftsordnung - Anpassung § 17 Abs.1 (Form und 

Frist für die Einladung)  an den aktuellen Gegebenheiten 
  

2. Vorlage des Jahresabschluss 2022 nach Art. 102 Abs. 2 GO 
  

3. Verabschiedung Haushalt 2023 
  

3.1 Haushaltssatzung 2023 
  

3.2 Stellenplan 2023 
  

3.3 Finanzplanung 
  

4. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung vom 
25.01.2023 

  

5. Informationen, Anfragen, Verschiedenes 
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Einführung / Begrüßung 
Der Schulverbandsvorsitzende Roland Sammüller begrüßte die anwesenden Mitglieder des Ge-
meinderats. Das Gremium ist beschlussfähig, da sämtliche Mitglieder geladen sind, die Mehrheit 
anwesend und stimmberechtigt sind (Art. 47 Abs. 2 Gemeindeordnung). Die Ladung war ord-
nungsgemäß entsprechend der Geschäftsordnung am 23.03.2023 erfolgt. Unterlagen wurden im 
Ratsinformationssystem hinterlegt. Zeitpunkt und Ort der Sitzung wurden unter Angabe der Tages-
ordnung am 29.03.2023 ortsüblich durch Aushang bekannt gemacht und auf der Homepage im 
Bürgerinformationssystem veröffentlicht. 
 
Er stellte die Tagesordnung fest und fragte das Gremium, ob Einverständnis damit besteht oder 
Einwände bzw. Änderungswünsche vorgebracht werden. Das Gremium stimmt der Tagesordnung 
zu. 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
1 Beschlussfassung: Änderung der Geschäftsordnung - Anpassung § 

17 Abs.1 (Form und Frist für die Einladung)  an den aktuellen Gege-
benheiten 

 

 
Sachvortrag: 
Nach § 17 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Schulverbandes hat die Ladung schriftlich unter Bei-
fügung der Tagesordnung zu erfolgen. Mit Einführung des Ratsinformationsportal in der Gemeinde 
Hitzhofen hat sich herausgestellt, dass das Einladen und zur Verfügung stellen von Unterlagen auf 
elektronischem Weg praktikabler ist.  
 
 
Aus diesem Grund soll der § 17 Abs. 1 der Geschäftsordnung wie folgt geändert werden: 
„Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung werden mit ihrem Einverständnis elektronisch zu 
den Sitzungen eingeladen, indem der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch eine E-Mail und 
die Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail versandten Link auf ein in einem technisch indivi-
duell gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Ratsinformationssystem) eingestelltes und abruf-
bares Dokument mitgeteilt werden. Die Tagesordnung kann bis spätestens zum Ablauf des dritten 
Tages vor der Sitzung nachgereicht oder ergänzt werden. Der Tagesordnung sollen weitere Unter-
lagen beigefügt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist.“ 
 
Beschluss: 
Der § 17 Absatz 1 der Geschäftsordnung (Form und Frist für die Einladung) wird wie folgt 
geändert:  
 
Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung werden mit ihrem Einverständnis elektro-
nisch zu den Sitzungen eingeladen, indem der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch 
eine E-Mail und die Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail versandten Link auf ein in 
einem technisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Ratsinformations-
system) eingestelltes und abrufbares Dokument mitgeteilt werden. Die Tagesordnung kann 
bis spätestens zum Ablauf des dritten Tages vor der Sitzung nachgereicht oder ergänzt 
werden. Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen beigefügt werden, wenn und soweit 
das sachdienlich ist. 
 
 

Einstimmig beschlossen Ja 5  Nein 0  Anwesend 5   
 
2 Vorlage des Jahresabschluss 2022 nach Art. 102 Abs. 2 GO  

 
Sachvortrag: 
Nach Art. 102 Abs. 2 GO ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss 
des Haushaltsjahres aufzustellen und sodann der Schulverbandssitzung vorzulegen. 
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Der Gesamthaushalt 2022 setzte sich wie folgt zusammen: 
 

Verwaltungshaushalt 218.086,91 EUR 

Vermögenshaushalt 15.487,17 EUR 

Gesamthaushalt 245.511,54 EUR 

 
 
Ermittlung der Überzahlung: 
 
1.) Verwaltungshaushalt 
 

Gemeinde Schülerzahl zu zahlen gezahlt Überzahlung 

     

Hitzhofen 120 64.669,65 € 92.856,21 € 28.186,56 € 

Böhmfeld 87 46.885,50 € 63.933,79 € 17.048,29 € 

          

  207 111.555,15 € 156.790,00 € 45.234,85 € 

 
 
2.) Vermögenshaushalt 
 

Gemeinde Schülerzahl    zu zahlen gezahlt Überzahlung 

     

Hitzhofen 120 8.978,06 € 11.548,54 € 2.570,48 € 

Böhmfeld 87 6.509,09 € 7.951,46 € 1.442,37 € 

          

  207 15.487,15 € 19.500,00 € 4.012,85 € 

 
 
3.) Überzahlung: 
 
Hitzhofen: 35.351,02 EUR 
Böhmfeld: 21.821,29 EUR 
Gesamt:   57.172,31 EUR 
 
 
Beschluss: 
 
Kein Beschluss notwendig 
 

  
 
3 Verabschiedung Haushalt 2023  

 
Sachvortrag: 
Vorstellung der einzelnen Bestandteile des Haushalt 2023 durch den Geschäftsleiter und Kämme-
rer Stefan Popp. 
 

  
 
3.1 Haushaltssatzung 2023  

 
Beschluss: 
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Haushaltssatzung 
 

des Schulverbandes Böhmfeld-Hitzhofen, Landkreis Eichstätt  
 

für das Haushaltsjahr 2023 
 
 
Auf Grund des Art. 9 Abs. 7 und 9 Bay. Schulfinanzierungsgesetz sowie des Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im  
 
Verwaltungshaushalt 
 

 
 
und im  
 
Vermögenshaushalt  
 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 27.000 Euro 
 
ab.  
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.  
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.  
 

§ 4 
 
Verwaltungsumlage 
 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung 
von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 71.000 Euro festgesetzt. 
 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schul-
verbandes umgelegt.  
 
Die Verbandsschule wurde bis zum 1. Oktober 2022 von insgesamt 
 

226 
 

Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht.  
 
Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler      314,159292 Euro 
 
Investitionsumlage 
 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 161.300 Euro 
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Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung 
von Ausgaben im Vermögenshaushalt wirf auf 27.000 Euro festgesetzt.  
 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schul-
verbandes umgelegt.  
 
Die Verbandsschule wurde bis zum 01. Oktober 2022 von insgesamt 
 

226 
 
Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht.  
 
Die Investitionsumlage beträgt somit je Verbandsschüler       119,469027 Euro 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 10.000 Euro festgesetzt.  
 

§ 6 
 

entfällt 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.  
 

 
Einstimmig beschlossen Ja 5  Nein 0  Anwesend 5   

 
3.2 Stellenplan 2023  

 
Beschluss: 
Der Stellenplan für die tariflich Beschäftigten wird in der vorgelegten Form beschlossen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 5  Nein 0  Anwesend 5   
 
3.3 Finanzplanung  

 
Beschluss: 
Der Finanzplan 2022 - 2026 wird in der vorgelegten Form beschlossen. 
 
 

Einstimmig beschlossen Ja 5  Nein 0  Anwesend 5   
 
4 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche und nichtöffentli-

che Sitzung vom 25.01.2023 
 

 
Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Schulverbandssitzung Nr. 6 vom 25.01.2023 ist im 
Ratsinformationssystem hinterlegt.  
Die Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung war während der Sitzung im Gremium 
im Umlauf. 
 
 
Beschluss: 
Den Niederschriften Nr. 6 -öffentlicher und nichtöffentlicher Teil- aus der Schulverbandssit-
zung vom 25.01.2023 wird in der vorgelegten Fassung zugestimmt. 
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Einstimmig beschlossen Ja 5  Nein 0  Anwesend 5   
 
5 Informationen, Anfragen, Verschiedenes  

 
Informationen vom Verbandsvorsitzenden: 

• Kündigung Münchener Gebäudereinigung für beide Schulstandorte abgeschlossen. 
 

• Ausstattung für Jugendsozialarbeitern Frau Schewe an beiden Standorten bestellt und bis auf 
die Bestellung bei Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG (VS) geliefert. 

 
 
Informationen der Schulleitung 

• Sachstand Schuleinschreibung 
Derzeit zwei kleinere Klassen geplant. Aufteilung der Kinder aus Hofstetten auf die zwei Schul-
standorte wird wieder stattfinden müssen. Die Schulleitung wird versuchen, die jeweiligen Wün-
sche der Kinder und Eltern zu berücksichtigen.  
  

• Jugendsozialarbeit an Schulen 
Frau Schewe wird sehr gut von den Schülern/innen angenommen und es finden bereits Einzel-
beratungen statt 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roland Sammüller    Stefan Popp 
Schulverbandsvorsitzender    Schriftführung 

 


